
Auszug aus dem Steiermärkischen

JUGENDGESETZ
§ 2 Begriffsbestimmungen
Im Sinne dieses Gesetzes bedeuten:
1. Kinder: Personen bis zum vollendeten 14. Lebensjahr;
2. Jugendliche: Personen ab dem vollendeten 14. Le-
bensjahr bis zum vollendeten 18. Lebensjahr;
3. Junge Menschen: Personen zwischen sechs und 26 
Jahren (für den Bereich der Jugendförderung);
4. Erwachsene: Personen ab dem vollendeten 18. Le-
bensjahr;
5. Erziehungsberechtigte: Eltern, Elternteile, Pflegeel-
tern, Pflegeelternteile und sonstige Personen, die nach 
bürgerlichem Recht erziehungsberechtigt sind;
6. Aufsichtspersonen:
a) Erziehungsberechtigte
b) Erwachsene, denen die Aufsicht beruflich anvertraut 
oder von einem Erziehungsberechtigten vorüberge-
hend oder auf Dauer übertragen ist; dies ist von der 
Aufsichtsperson glaubhaft zu machen;
7. Kinder- und Jugendarbeit: ist neben der Erziehung 
im Elternhaus und schulischer bzw. beruflicher Bildung 
ein sozialpädagogisches Handlungsfeld und somit ein 
ergänzender Entwicklungsbereich der nonformalen Bil-
dung;
8. Gebrannter Alkohol: Durch Brennen (Destillation) 
hergestellte Spirituosen; nicht darunter fallen alkohol-
hältige Nahrungsergänzungsmittel und Lebensmittel 
für spezielle Gruppen im Sinn des Lebensmittelsicher-
heits- und Verbraucherschutzgesetzes sowie alkohol-
hältige Arzneimittel im Sinn des Arzneimittelgesetzes;
9. Spirituosenhältige Mischgetränke: Getränke, die ge-
brannten Alkohol enthalten;
10. Alkopops: Gemisch von Spirituosen und Limonaden, 
Fruchtsäften oder anderen gesüßten Getränken;
11. Droge: Psychoaktive Stoffe, die auf Grund ihrer che-
mischen Beschaffenheit über Stoffwechselprozesse auf 
das zentrale Nervensystem wirken und so Verände-
rungen, insbesondere der Sinnesempfindungen, der 
Stimmungslage, des Bewusstseins, anderer psychischer 
Bereiche oder des Handelns auslösen können, ausge-
nommen Alkohol und Nikotin (Tabak);
12. Tabak- und verwandte Erzeugnisse: Tabak- und ver-
wandte Erzeugnisse im Sinn der Begriffsbestimmungen 
des Tabak- und Nichtraucherinnen- bzw. Nichtraucher-
schutzgesetzes;
12a. sonstige Nikotinerzeugnisse: Nikotinbeutel und 
sonstige zum Konsum bestimmte nikotinhältige Pro-
dukte, soweit sie nicht von Z 12 umfasst sind; nicht 
darunter fallen nikotinhältige Arzneimittel im Sinn des 
Arzneimittelgesetzes;
13. Veranstaltung: Veranstaltung im Sinne der Begriffs-
bestimmung des Steiermärkischen Veranstaltungsge-
setzes 2012, LGBl. Nr. 88/2012, unabhängig davon, ob 
die Durchführung der Veranstaltung dem Stmk. Veran-
staltungsgesetz unterliegt;
14. öffentlich: öffentlich im Sinne der Begriffsbestim-
mung des Steiermärkischen Veranstaltungsgesetzes 
2012, LGBl. Nr. 88/2012;
15. Veranstalterin/Veranstalter: Veranstalterin/Veran-
stalter im Sinne der Begriffsbestimmung des Steiermär-
kischen Veranstaltungsgesetzes 2012, LGBl. Nr. 88/2012;
16. Spielapparate: Spielapparate im Sinn der Begriffsbe-
stimmung des Steiermärkischen Glücksspielautomaten- 
und Spielapparategesetzes 2014, LGBl. Nr. 100/2014;
17. Glücksspielautomat: Glücksspielautomat im Sinn 
der Begriffsbestimmung des Steiermärkischen Glücks-
spielautomaten- und Spielapparategesetzes 2014, LGBl. 
Nr. 100/2014;
18. Unterhaltungsspielapparate: (Anm.: entfallen)
19. Betrieb: jede Wirtschaftseinheit, deren Zweck es 
(auch) ist, Güter oder Dienstleistungen anzubieten.
§ 14 Pflichten der Erwachsenen
(1) Aufsichtspersonen sind nach Maßgabe der Mög-
lichkeit und Zumutbarkeit verpflichtet, dafür zu sorgen, 
dass die ihrer Aufsicht unterstehenden Kinder und Ju-
gendlichen die Bestimmungen dieses Gesetzes einhal-
ten. Erziehungsberechtigte haben bei der Übertragung 
der Aufsicht sorgfältig und verantwortungsbewusst 
vorzugehen.
(2) Erwachsene dürfen Kindern und Jugendlichen die 
Übertretung dieses Gesetzes nicht ermöglichen oder 
erleichtern. Sie haben sich so zu verhalten, dass Kinder 
und Jugendliche in ihrer körperlichen, geistigen, see-
lischen, sittlichen, ethischen, charakterlichen und/oder 
sozialen Entwicklung nicht geschädigt werden.
(3) Personen, hinsichtlich deren Betrieb oder Veran-

staltung Kinder und Jugendliche Beschränkungen oder 
Verboten unterliegen, sind verpflichtet,
1. dafür zu sorgen, dass Kinder und Jugendliche diese 
Beschränkungen bzw. Verbote einhalten. Hierzu haben 
sie insbesondere nötigenfalls das Alter festzustellen 
und den Zutritt bzw. Aufenthalt zu den Betriebsräum-
lichkeiten bzw. Betriebsgrundstücken und Veranstal-
tungsorten zu untersagen; sie haben nachzuweisen, 
dass sie alles unternommen haben, um dieser Ver-
pflichtung nachzukommen;
2. auf die Beschränkungen und Verbote für Kinder und 
Jugendliche in deutlich lesbarer Schrift hinzuweisen wie 
folgt:
a) in Betrieben an deutlich sichtbarer Stelle, bei Bordel-
len und bordellähnlichen Einrichtungen im Sinne des 
Prostitutionsgesetzes, LGBl. Nr. 16/1998, jedenfalls an 
allen Eingängen,
b) bei Veranstaltungen an allen Einlass- und Kartenver-
kaufsstellen und
c) auf bzw. in unmittelbarer Nähe von Spielapparaten.
(4) Die Verpflichtung gemäß Abs. 3 besteht nicht für 
den Transport von Kindern und Jugendlichen in öffent-
lichen Verkehrsmitteln einschließlich Taxis.
§ 15 Ausgehzeiten von Kindern und Jugendlichen
(1) Für den Aufenthalt an allgemein zugänglichen Or-
ten (z. B. Plätzen, Straßen, Parks, Freiland, Verkehrsmit-
tel usw.), in Betrieben (insbesondere Handelsbetrieben, 
Gastbetrieben, Buschenschenken) und Vereinslokalen 
sowie für den Besuch von öffentlichen und nicht öf-
fentlichen Veranstaltungen gilt Abs. 2 als maximaler 
Zeitrahmen. Wie weit dieser Zeitrahmen ausgeschöpft 
werden darf, bestimmen ausschließlich die Erziehungs-
berechtigten.
(2) Der Aufenthalt ist erlaubt
1. ohne Begleitung einer Aufsichtsperson
a) bis zum vollendeten 14. Lebensjahr in der Zeit von 
5 bis 23 Uhr,
b) vom vollendeten 14. Lebensjahr bis zum vollendeten 
16. Lebensjahr in der Zeit von 5 bis 1 Uhr,
c) ab dem vollendeten 16. Lebensjahr unbegrenzt.
Diese Zeiten gelten einerseits nicht für jenen Bereich, 
der von der Wohnung der Aufsichtsperson aus beauf-
sichtigbar ist und auch tatsächlich beaufsichtigt wird 
sowie andererseits nicht für Jugendliche, wenn sie sich 
bereits vor 5 Uhr an allgemein zugänglichen Orten 
aufhalten müssen, um rechtzeitig zum Betriebs- oder 
Ausbildungsort zu gelangen (wie Bäckerlehrlinge und 
dergleichen).“
2. in Begleitung einer Aufsichtsperson ohne zeitliche 
Begrenzung, sofern dies mit den Zielen des Jugend-
schutzes vereinbar und das Kindeswohl nicht gefährdet 
ist.
§ 16 Aufenthaltsverbote und -einschränkungen
(1) Bis zum vollendeten 18. Lebensjahr ist verboten:
1. der Aufenthalt in Betrieben, Vereinslokalen und bei 
Veranstaltungen, wenn wegen der Art der Darbietung 
oder Schaustellung anzunehmen ist, dass diese Kinder 
und Jugendliche in ihrer körperlichen, geistigen, see-
lischen, sittlichen, ethischen, charakterlichen und/oder 
sozialen Entwicklung beeinträchtigen könnten, und
2. die Teilnahme an solchen Darbietungen und Schau-
stellungen.
(2) Verboten im Sinn des Abs. 1 ist insbesondere der 
Aufenthalt
1. in Bordellen, Peepshows, Swingerclubs, Sexshops, 
(Sport-)Wettbüros und ähnlichen Einrichtungen,
2. entfallen
3. in Lokalen oder bei Veranstaltungen, solange dort 
alkoholische Getränke ohne Mengenbegrenzung zu ei-
nem mindestens einmal zu entrichtenden Preis oder zu 
einem Preis ausgeschenkt werden, der um mehr als die 
Hälfte unter dem sonst üblichen Preis liegt.
(3) Verboten im Sinn des Abs. 1 ist weiters der Aufent-
halt in Räumen, in denen Glücksspielautomaten be-
trieben werden. Bis zum vollendeten 15. Lebensjahr ist 
überdies der Aufenthalt in Räumen, in denen Spielap-
parate betrieben werden, verboten, es sei denn, dass 
es sich um Räume handelt, die für das Gastgewerbe 
zugelassen sind und wo dieses Gewerbe auch tatsäch-
lich ausgeübt wird.
(4) Die Landesregierung und die Bezirksverwaltungs-
behörden können jeweils für ihren örtlichen Zustän-
digkeitsbereich ein Verbot im Sinne des Abs. 1 durch 
Verordnung für eine bestimmte Art von Betrieben oder 
Veranstaltungen aussprechen, die Bezirksverwaltungs-

behörde auch durch Bescheid für einen bestimmten 
Betrieb oder eine bestimmte Veranstaltung.
(5) Darüber hinaus kann die Bezirksverwaltungsbehör-
de durch Verordnung den Besuch einer bestimmten 
Art von öffentlichen Veranstaltungen oder im Einzelfall 
durch Bescheid den Besuch einer bestimmten öffentli-
chen Veranstaltung hinsichtlich der Altersstufe und der 
Besuchszeit noch weiter beschränken, wenn nach Art 
und Wirkung der Veranstaltung eine nachteilige Beein-
flussung auf die körperliche, geistige, seelische, sittliche, 
ethische, charakterliche und/oder soziale Entwicklung 
von Kindern und Jugendlichen zu befürchten ist. Ein 
solcher Bescheid ist an der Amtstafel der Behörde 
kundzumachen.
§ 17 Benützung von Glücksspielautomaten und 
Spielapparaten sowie die Teilnahme an Glücksspie-
len
(1) Bis zum vollendeten 15. Lebensjahr ist die Benützung 
von Spielapparaten verboten, danach unter sinngemä-
ßer Anwendung des § 20 erlaubt.
(2) Bis zum vollendeten 18. Lebensjahr sind untersagt:
1. die Benützung von Glücksspielautomaten,
2. die Teilnahme an Glücksspielen und Sportwetten je-
der Art, ausgenommen Glücksspiele wie Zahlenlotto, 
Klassenlotterie, Lotto, Sporttoto, Zusatzspiel, Tombola, 
Glückshafen und vergleichbare Ausspielungen, die im 
Glücksspielgesetz geregelt sind.
§ 18 Alkohol; Tabak- und verwandte Erzeugnisse, 
sonstige Nikotinerzeugnisse sowie Geräte zur Kon-
sumation; Drogen und ähnliche Stoffe
(1) Bis zum vollendeten 16. Lebensjahr sind der Erwerb, 
Besitz und Konsum von alkoholischen Getränken ver-
boten.
(2) Darüber hinaus sind bis zum vollendeten 18. Le-
bensjahr verboten
1. der Erwerb, Besitz und Konsum von Tabak- und ver-
wandten Erzeugnissen und von sonstigen Nikotiner-
zeugnissen sowie der Erwerb und Besitz aller zu deren 
Verwendung bestimmten Geräte zur Konsumation (z. 
B. Wasserpfeifen, Tabakerhitzer);
2. der Erwerb, Besitz und Konsum von Getränken mit 
gebranntem Alkohol sowie von spirituosenhältigen Mi-
schgetränken, insbesondere „Alkopops“. Der Konsum 
von sonstigen alkoholischen Getränken ist nur in dem 
Ausmaß zulässig, als dadurch keine wesentliche psychi-
sche oder physische Beeinträchti-
gung vorliegt.
(3) Bis zum vollendeten 18. Lebens-
jahr sind der Erwerb, Besitz und 
Konsum von Drogen und ähnli-
chen Stoffen, die nicht unter das 
Suchtmittelgesetz fallen, die je-
doch allein oder in Verbindung mit 
anderen Stoffen eine Betäubung, 
Aufputschung oder Stimulierung 
herbeiführen können, verboten, au-
ßer deren Anwendung wird ärztlich 
angeordnet.
(4) Verboten ist jede Form der Ab-
gabe (wie verschenken, anbieten, 
verkaufen, überlassen usw.) von 
Waren an Kinder und Jugendliche, 
die diese gemäß Abs. 1, 2 und 3 
nicht erwerben, besitzen und kon-
sumieren dürfen. Die Verbots- und 
Strafbestimmungen der Gewerbe-
ordnung bezüglich der Abgabe und 
des Ausschanks von alkoholischen 
Getränken an Kinder und Jugendli-
che bleiben unberührt.
(5) Abweichend von Abs. 1 und 2 Z 
2 sind der Besitz, Konsum und die 
Weitergabe alkoholischer Getränke 
Jugendlichen insoweit gestattet, als 
dies im Rahmen ihrer Berufsausbil-
dung oder -ausübung unerlässlich 
ist; die dabei konsumierte Alkohol-
menge hat geringfügig zu sein.
(6) Abweichend von Abs. 2 Z 1 sind 
der Besitz und die Weitergabe von 
Tabak- und verwandten Erzeugnis-
sen, sonstigen Nikotinerzeugnissen 
sowie zu deren Verwendung be-
stimmten Geräten zur Konsumati-
on Jugendlichen im Rahmen eines 

Beschäftigungsverhältnisses gestattet, sofern dies im 
Rahmen ihrer Berufsausbildung oder -ausübung uner-
lässlich ist.
§ 21 Altersnachweis
(1) Wer ein bestimmtes Alter oder eine bestimmte Al-
tersstufe angibt, hat sein Alter nachzuweisen:
1. auf Aufforderung von Organen, die die Einhaltung 
des Jugendgesetzes zu überwachen haben (§§ 23 und 
24), sofern der Verdacht einer Übertretung dieses Ge-
setzes besteht, und
2. stets unaufgefordert gegenüber sonstigen Personen, 
denen durch dieses Gesetz Kontrollpflichten auferlegt 
werden.
(2) Der Nachweis kann in geeigneter Weise (z. B. durch 
die Jugendkarte des Landes Steiermark, die Jugend-
karte bzw. den Jugendausweis eines anderen Landes, 
einen amtlichen Lichtbildausweis oder einen gleichwer-
tigen digitalen Ausweis bzw. Altersnachweis) erbracht 
werden. Der Ausweis muss auf jeden Fall ein Lichtbild 
enthalten und die Überprüfung der maßgeblichen Al-
tersgrenze ermöglichen.
§ 25 Behörden- und Organbefugnisse
(1) Den Organen der Bezirksverwaltungsbehörde, 
des öffentlichen Sicherheitsdienstes und den Jugend-
schutz-Aufsichtsorganen ist, soweit dies zur Vollzie-
hung der Jugendschutzbestimmungen erforderlich ist,
1. ungehindert Zutritt zu allen Betriebs-, Veranstal-
tungs- und Vereinsräumen sowie den dazugehörigen 
Liegenschaften zu gewähren;
2. die zur Identitätsfeststellung erforderliche Auskunft 
zu erteilen.
(2) Die Befugnisse, die nach dem Steiermärkischen Auf-
sichtsorgangesetz und dem Verwaltungsstrafgesetz 
1991 den Organen zukommen, bleiben unberührt.
(3) Die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes 
sind darüber hinaus berechtigt, erforderlichenfalls zur 
Durchsetzung der Zutritts- und Überprüfungsrechte 
unmittelbare Befehls- und Zwangsgewalt anzuwenden, 
wobei die Verhältnismäßigkeit zum Anlass und zum an-
gestrebten Erfolg zu wahren ist.
(4) Die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes und 
die Jugendschutz-Aufsichtsorgane sind berechtigt, zur 
Verhinderung oder Vorbeugung weiterer Übertretun-
gen durch Kinder und Jugendliche jugendgefährden-
de Medien oder Gegenstände, alkoholische Getränke, 

Tabak- oder verwandte Erzeugnisse, 
sonstige Nikotinerzeugnisse sowie 
zu deren Verwendung bestimm-
te Geräte zur Konsumation und 
Drogen, die den Gegenstand einer 
strafbaren Handlung gemäß §§ 26 
und 27 gebildet haben, abzuneh-
men und der Bezirksverwaltungs-
behörde zu übergeben. Sie können 
auch, genauso wie die Organe der 
Bezirksverwaltungsbehörde, abge-
nommene alkoholische Getränke 
und Tabak- oder verwandte Erzeug-
nisse, sonstige Nikotinerzeugnisse 
sowie zu deren Verwendung be-
stimmte Geräte zur Konsumation 
von geringem Wert ohne Anspruch 
auf Entschädigung sofort vernich-
ten. Die Erziehungsberechtigten 
haben die abgenommenen Gegen-
stände nach Aufforderung durch die 
Bezirksverwaltungsbehörde abzu-
holen. Ist die dafür festgesetzte an-
gemessene Frist verstrichen, hat die 
Bezirksverwaltungsbehörde unter 
sinngemäßer Anwendung der Ver-
fallsverordnung vorzugehen.
(5) Organe des öffentlichen Sicher-
heitsdienstes sind berechtigt, die 
Atemluft von Jugendlichen, die ver-
dächtig sind, in verbotener Weise 
Alkohol konsumiert zu haben, auf 
Alkoholgehalt zu untersuchen. Die 
Überprüfung des Alkoholgehal-
tes der Atemluft kann mittels eines 
Gerätes, das den Alkoholgehalt der 
Atemluft misst und entsprechend 
anzeigt (Alkomat) oder mittels eines 
Gerätes, das den Alkoholgehalt der 
Atemluft zwar nicht bestimmt, aber 

in einer solchen Weise misst und anzeigt, dass daraus 
Rückschlüsse auf den Alkoholkonsum gezogen werden 
können (Vortestgerät), erfolgen.
(6) Eine Jugendliche/ein Jugendlicher, die/der zu einer 
Untersuchung der Atemluft mittels Vortestgerät oder 
Alkomat ausdrücklich aufgefordert wird, hat sich dieser 
zu unterziehen und erforderlichenfalls eine Aufforde-
rung zur Begleitung zur nächstgelegenen Dienststelle, 
bei der sich ein Alkomat befindet, Folge zu leisten.
§ 26 Strafbestimmungen für Erwachsene
(1) Eine Verwaltungsübertretung begeht, wer
1. entgegen § 14 Abs. 1 nicht dafür sorgt, dass die der 
Aufsicht unterstehenden Kinder und Jugendlichen die 
Bestimmungen dieses Gesetzes einhalten;
2. entgegen § 15 als Erziehungsberechtigte/Erzie-
hungsberechtigter den Zeitrahmen für den Aufenthalt 
von Kindern und Jugendlichen an allgemein zugängli-
chen Orten und Vereinslokalen sowie für den Besuch 
von öffentlichen und nicht öffentlichen Veranstaltungen 
über das gesetzlich erlaubte Maß hinaus ausdehnt;
3. entgegen § 19 Abs. 2 Kinder und Jugendliche vor de-
ren vollendeten 16. Lebensjahr zum Mitfahren einlädt 
oder mitfahren lässt;
4. entgegen § 20 Abs. 3 nicht jene Vorkehrungen trifft, 
die gewährleisten sollen, dass Kindern und Jugendli-
chen jugendgefährdende Medien, Gegenstände und 
Dienstleistungen nicht zugänglich gemacht werden 
können.
5. entgegen § 21 sein Alter gegenüber Personen, die die 
Einhaltung des Jugendschutzes zu überwachen haben, 
nicht entsprechend nachweist;
6. entgegen § 25 Abs. 1 den Zutritt zu Betriebs-, Veran-
staltungs- und Vereinsräumen sowie den dazugehöri-
gen Liegenschaften nicht gewährt oder die verlangten 
Auskünfte verweigert.
(2) Eine Verwaltungsübertretung begeht weiters, wer
1. die in Bescheiden getroffenen Anordnungen oder 
vorgeschriebenen Auflagen nicht einhält;
2. Gebote oder Verbote einer auf Grund dieses Geset-
zes erlassenen Verordnung nicht einhält;
3. entgegen § 14 Abs. 2 Kindern und Jugendlichen die 
Übertretung dieses Gesetzes ermöglicht oder erleich-
tert;
4. entgegen § 14 Abs. 3 nicht dafür sorgt, dass Kinder 
und Jugendliche die für sie bestimmten Beschränkun-
gen oder Verbote einhalten oder es unterlässt, auf die-
se in deutlich lesbarer Schrift hinzuweisen;
5. entgegen § 18 Abs. 4 alkoholische Getränke, Tabak- 
und verwandte Erzeugnisse, sonstige Nikotinerzeug-
nisse sowie zu deren Verwendung bestimmte Geräte 
zur Konsumation, Drogen und ähnliche Stoffe an Kinder 
und Jugendliche abgibt, denen der Erwerb, Besitz und 
Konsum nicht gestattet ist; sollte der Ausschank von Al-
kohol an Jugendliche im Rahmen der Gewerbeordnung 
erfolgen, gelten diesbezüglich die gewerberechtlichen 
Strafbestimmungen;
6. entgegen § 20 Abs. 1 jugendgefährdende Medien, 
Gegenstände und Dienstleistungen Kindern und Ju-
gendlichen anbietet, vorführt, weitergibt oder zugäng-
lich macht.
(3) Verwaltungsübertretungen nach Abs. 1 sind von der 
Bezirksverwaltungsbehörde unbeschadet des Abs. 7 
mit Geldstrafen bis zu EUR 3.000, im Fall der Unein-
bringlichkeit mit einer Ersatzfreiheitsstrafe bis zu zwei 
Wochen zu bestrafen.
(4) Verwaltungsübertretungen nach Abs. 2 sind un-
beschadet des Abs. 7 mit einer Geldstrafe bis zu EUR 
15.000, im Fall der Uneinbringlichkeit mit einer Ersatz-
freiheitsstrafe bis zu sechs Wochen zu bestrafen.
siehe auch Abs. 5-7
§ 27 Strafbestimmungen für Jugendliche
(1) Eine Verwaltungsübertretung begeht, wer
1. die in Bescheiden getroffenen Anordnungen oder 
vorgeschriebenen Auflagen nicht einhält;
2. Gebote oder Verbote einer auf Grund dieses Geset-
zes erlassenen Verordnung nicht einhält.
(2) Eine Verwaltungsübertretung begeht weiters, wer
1. entgegen § 15 Abs. 2 die dort vorgegebenen Zeiten 
überschreitet;
2. entgegen § 16 die dort festgelegten Verbote oder 
Einschränkungen nicht einhält;
3. entgegen § 17 vor dem vollendeten 15. Lebensjahr 
Spielapparate oder vor dem vollendeten 18. Lebensjahr 
Glücksspielautomaten benützt oder an Glücksspielen 
teilnimmt;

4. entgegen § 18 Abs. 1 vor dem vollendeten 16. Le-
bensjahr alkoholische Getränke erwirbt, besitzt oder 
konsumiert;
5. entgegen § 18 Abs. 2 vor dem vollendeten 18. Le-
bensjahr Tabak- und verwandte Erzeugnisse, sonstige 
Nikotinerzeugnisse sowie zu deren Verwendung be-
stimmte Geräte zur Konsumation, Getränke mit ge-
branntem Alkohol sowie spirituosenhältige Mischge-
tränke erwirbt, besitzt oder konsumiert bzw. sonstige 
alkoholische Getränke in einem Ausmaß konsumiert, 
dass dadurch eine wesentliche psychische oder physi-
sche Beeinträchtigung vorliegt;
6. entgegen § 18 Abs. 3 vor dem vollendeten 18. Lebens-
jahr andere als in § 18 Abs. 1 und 2 genannte Drogen 
und ähnliche Stoffe erwirbt, besitzt oder konsumiert;
7. entgegen § 18 Abs. 4 alkoholische Getränke, Tabak- 
und verwandte Erzeugnisse, sonstige Nikotinerzeug-
nisse sowie zu deren Verwendung bestimmte Geräte 
zur Konsumation, Drogen und ähnliche Stoffe an Kinder 
und Jugendliche abgibt, denen der Erwerb, Besitz und 
Konsum nicht gestattet ist;
8. entgegen § 19 Abs. 1 vor dem vollendeten 16. Le-
bensjahr Kraftfahrzeuge zum Mitnehmen anhält oder 
in sonstiger Weise unbekannte Lenkerinnen und Lenker 
zur Mitnahme auffordert;
9. entgegen § 20 Abs. 4 jugendgefährdende Medien 
oder Gegenstände erwirbt oder besitzt;
10. entgegen § 21 sein Alter nicht gegenüber Personen, 
die die Einhaltung des Jugendschutzes zu überwachen 
haben, entsprechend nachweist;
11. entgegen § 25 Abs. 1 den Zutritt zu Betriebs-, Veran-
staltungs- und Vereinsräumen sowie den dazugehöri-
gen Liegenschaften nicht gewährt oder die verlangten 
Auskünfte verweigert;
12. entgegen § 25 Abs. 5 die Überprüfung des Alko-
holgehaltes mittels Vortestgerät oder Alkomaten ver-
weigert;
13. entgegen § 25 Abs. 6 der Aufforderung zur Beglei-
tung zur nächstgelegenen Dienststelle, bei der sich ein 
Alkomat befindet, nicht Folge leistet..
(3) Verwaltungsübertretungen nach Abs. 1 und 2 sind 
unbeschadet des Abs. 4 von der Bezirksverwaltungsbe-
hörde mit einer Geldstrafe bis zu EUR 300 zu bestrafen. 
Eine Ersatzfreiheitsstrafe darf nicht verhängt werden.
siehe auch Abs. 4-6
§ 28 Testkäufe
(1) Die Landesregierung und die Bezirksverwaltungsbe-
hörden können Testkäufe bzw. -geschäfte in folgenden 
Bereichen durchführen:
1. Alkohol, Tabak- und verwandte Erzeugnisse, sonstige 
Nikotinerzeugnisse sowie zu deren Verwendung be-
stimmte Geräte zur Konsumation, Drogen und ähnliche 
Stoffe sowie jugendgefährdende Medien,
2. Glücksspiele und
3. Benützung von Glücksspielautomaten.
Sie können damit eine geeignete Einrichtung beauftra-
gen, insbesondere eine, die (auch) im Bereich Jugend 
oder Konsumentenschutz tätig ist. Die Teilnahme von 
Kindern und Jugendlichen an Testkäufen und -geschäf-
ten ist nicht strafbar; die erworbenen Waren sind der 
durchführenden Stelle abzuliefern. § 7 VStG ist nicht 
anzuwenden.
(2) Bei begründetem Verdacht, dass ein Betrieb
1. Alkohol, Tabak- und verwandte Erzeugnisse, sonstige 
Nikotinerzeugnisse sowie zu deren Verwendung be-
stimmte Geräte zur Konsumation, Drogen und ähnliche 
Stoffe oder jugendgefährdende Medien an Kinder und 
Jugendliche abgibt, denen der diesbezügliche Erwerb, 
Besitz oder Konsum nicht erlaubt ist, bzw.
2. Kindern und Jugendlichen die nicht erlaubte
a) Benützung von Spielapparaten oder
b) Teilnahme an Glücksspielen und Sportwetten
ermöglicht, kann die Bezirksverwaltungsbehörde zum 
Zweck der Einleitung eines Strafverfahrens einen ge-
zielten Testkauf (Testgeschäft) durchführen, wenn die 
Aufklärung auf andere Weise nicht oder nur mit er-
heblichem Verwaltungsaufwand möglich ist. Abs. 1 ist 
sinngemäß anzuwenden.
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Weitere Informationen auf:
www.jugendschutz.steiermark.at


